
 

 
Information zur Datenerhebung (Datenschutzinformation)  
 
Gutachterausschuss 
 
Stadtverwaltung:  

 
 
Stadt Trossingen  
Schultheiß-Koch-Platz 1 
78647 Trossingen  
Tel.: 07425/25-0, Fax: 07425/25-150 
E-Mail: stadt@trossingen.de  

Verantwortlicher nach Art. 4 Ziff. 7 DSGVO:  Leitung der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses Herrn Ralf Allgaier 
Christian-Messner-Str. 2-6 
78647 Trossingen 
Tel.: 07425/95139-0, Fax: 07425/95139-29 
E-Mail: gutachterausschuss@trossingen.de 

Datenschutzbeauftragter:  Dirk Hellmich  
E-Mail: datenschutz@trossingen.de  

Art und Zweck der Datenverarbeitung:  Zur Führung und Auswertung der Kaufpreissamm-
lung sowie Erteilung von Gutachten bzw. Ermitt-
lung von Vergleichswerten, Erteilung von Auskünf-
ten über Bodenrichtwerte etc. werden die perso-
nenbezogenen Daten verarbeitet. Hierbei werden 
keine persönlichen Daten (z. B. Name von Käu-
fern, Erben, etc.) aus den Fragebögen der Ver-
kaufsobjekte erfasst oder gespeichert. Diese wer-
den nur zum Zweck der Führung der Kaufpreis-
sammlung ausgewertet. Dabei sind insbesondere 
die Grundstücksmerkmale zu erfassen (z. B. Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses sowie der Kauf-
preis und der Quadratmeterpreis oder einen ande-
ren geeigneten Vergleichsmaßstab.. 

Geplante Speicherungsdauer:  Die Daten werden ab sofort für die Dauer der Auf-
gabenerfüllung gespeichert. Sind die Daten für die 
Erfüllung der gesetzlichen Pflichten nicht mehr er-
forderlich, so werden diese vernichtet. 

Empfänger der Daten (Stellen, denen die 
Daten offengelegt werden):  

Zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben müssen 
Daten an weitere Behörden, Gerichte oder Stellen 
übermittelt werden (z. B. Statistisches Bundesamt, 
Statistisches Landesamt, Oberer Gutachteraus-
schuss, Sachverständige, Sonstige). Eine Über-
mittlung der Daten in ein Drittland oder an externe 
Dienstleister erfolgt nicht. 



 

Betroffenenrechte:  Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Stadtverwaltung Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die 
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), 
die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzun-
gen hierfür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß 
Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. 
Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch ein-
legen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 
Daten können Sie jederzeit widerrufen. Unbescha-
det anderer Rechtsbehelfe können Sie sich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Königsstraße 10a, 70173 
Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren.  

Verpflichtung, Daten bereitzustellen,  
Folgen der Verweigerung: 

Sie sind im Rahmen des §197 BauGB verpflichtet, 
die zum o. g. Zweck erforderlichen Daten bereitzu-
stellen. Bei Nichtbereitstellung können Sie in ei-
nem Verwaltungsakt dazu aufgefordert werden. 
Anträge auf die Erstellung von Gutachten, die Er-
teilung von Auskünften aus der Kaufpreissamm-
lung, über Bodenrichtwerte und den Immobilien-
markt , machen die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich. 

 


